
 

 

 

Stadtkanzlei 

 9e7f73b3-e7e0-4c26-ba2b-b9d771a57a09 

Beschlüsse des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom 21. November 2019 mit folgenden Geschäften 

befasst: 

 

 
1. Protokoll der Sitzung vom 24. Oktober 2019 

 

 Das Protokoll der letzten Sitzung wird einstimmig genehmigt. 

 

2. Botschaft Stationierungskonzept Armee, Kasernenareal Chur, Tauschgeschäfte mit 

der Bürgergemeinde Chur 

 

Der Antrag des Stadtrates wird wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

1.  Dem Tauschgeschäft zur Erlangung von notwendigen Flächen auf dem Rossboden 

zur Ansiedlung der neuen Kaserne im Umfang von Fr. 7.1 Mio. (Brutto) wird mit 16 zu 

2 Stimmen zugestimmt. 

2.  Den Nachträgen zu den Baurechtsverträgen auf den Liegenschaften, Grundstücke  

Nr. 4698 und Nr. 5431, Baurechts-Grundstück Nr. 8929 (Bettlerküche) und auf der 

Liegenschaft Grundstück Nr. 2725, Baurechts-Grundstück Nr. 7011 (Sportplatz 

Ringstrasse) zwischen der Stadt Chur und der Bürgergemeinde Chur wird mit 15 zu 2 

Stimmen bei 1 Enthaltung zugestimmt. Die damit verbundenen neuen jährlich wieder-

kehrenden Ausgaben von Fr. 106'704.-- unterstehen gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. c 

Stadtverfassung dem fakultativen Referendum (wobei zu berücksichtigen ist, dass der 

Stadt, infolge des Tauschgeschäfts, bisher eingenommene Baurechtszinsen im Be-

trag von jährlich Fr. 114'900.-- entfallen). 

3.  Der Entscheid über das Tauschgeschäft (Ziff. 1) untersteht gestützt auf Art. 11 lit. e 

Stadtverfassung dem obligatorischen Referendum.  
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3. Botschaft Reorganisation Departement Bildung Gesellschaft Kultur 

 

Der Zusammenführung der Dienststellen "Soziale Dienste" und "Schulzahnklinik" zur 

Dienststelle "Gesellschaft" wird mit 11 zu 9 Stimmen zugestimmt.  

 

4. Botschaft Positionierung der Stadt Chur; Werkstattbericht 

 

Vom Werkstattbericht zur Positionierung der Stadt Chur wird Kenntnis genommen. 

 

5. Botschaft Gaststadt; Kultur Events Sport 

 

Der Antrag des Stadtrates wird wie folgt zum Beschluss erhoben: 

 

1.  Der Stadtrat wird beauftragt, zur Umsetzung des Auftrags betreffend Kultur und Tou-

rismus ständige Ressourcen ins Budget 2021 aufzunehmen (13 Ja- zu 7 Nein-Stim-

men). 

2.  Der Stadtrat wird beauftragt, im Hinblick auf das Budget 2021 eine zweckdienliche Or-

ganisation der in Ziff. 1 erwähnten Ressourcen vorzuschlagen (11 Ja- zu 9 Nein-Stim-

men). 

3.  Der Auftrag CVP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Kultur und Tourismus 

vom 8. März 2018 wird als erledigt abgeschrieben (13 Ja- zu 7 Nein-Stimmen).  

 

6. Neue Vorstösse 

 

 Auftrag Jörg Walter und Mitunterzeichnende betreffend Geplante Bauvorhaben im Bereich 

Cadonaustrasse, Obermasans Chur 

 Auftrag SVP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend vorfrankierte Abstimmungscou-

verts für die Stadt Chur 
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 Interpellation SVP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend "Vergabepraxis Sporthal-

len" 

 Interpellation FDP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Talentklassen für Sport 

und Musik. Auch für MINT-Talente? 

 Interpellation SP-Fraktion und Mitunterzeichnende zur Lohngleichheitsanalyse 

 Interpellation SP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Entwicklung des Stadtgebie-

tes Chur Nordost / Waldhaus 

 Interpellation SP-Fraktion und Mitunterzeichnende zu flächendeckenden Velowegen in 

der Stadt Chur 

 Der Wortlaut der neu eingegangenen Vorstösse kann auf www.chur.ch unter Über Chur  
Gemeinderat  Gemeinderatsgeschäfte eingesehen werden.  

 
 
Beschwerde 
 
Gegen diese Beschlüsse kann innert 30 Tagen seit dieser Veröffentlichung beim Verwaltungsge-
richt des Kantons Graubünden schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat 
ein Rechtsbegehren, den Sachverhalt mit den Beweismitteln sowie eine Begründung zu enthal-
ten. 
 
Referendum  
 
Gestützt auf Art. 11 lit. e der Stadtverfassung unterliegt Ziff. 1 von Beschluss Nr. 2, Stationie-
rungskonzept Armee, dem obligatorischen Referendum. 
 
Gestützt auf Art. 12 lit. c der Stadtverfassung unterliegt Ziff. 2 von Beschluss Nr. 2, Stationie-
rungskonzept Armee, dem fakultativen Referendum. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage seit 
dieser Veröffentlichung (Art. 13 Abs. 2 Stadtverfassung). 
 
 
   Für den Gemeinderat von Chur 
   Stadtkanzlei  

 


